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6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

1. WRG 1959 § 138 heute
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Rechtssatz

In einem Verfahren nach § 72 WRG 1959 kommt der Antragstellerin eines wasserpolizeilichen Auftrags nach § 138 Abs

1 lit a WRG 1959 kein eigenes Antragsrecht auf Einleitung eines solchen Verfahrens zu. Dieses steht im Verfahren nach

§ 72 WRG 1959 nur dem aus dem wasserpolizeilichen Auftrag Verp;ichteten zu. Die Antragstellerin des

wasserpolizeilichen Auftrags hat jedoch in einem über Antrag des Verp;ichteten eingeleiteten Verfahren nach § 72

WRG 1959 Parteistellung, damit sie eine abweisende erstbehördliche Entscheidung bekämpfen kann. Diese

Parteistellung leitet sich aus der Eigenschaft als Betro?ener nach § 138 Abs 6 WRG 1959 im zum Schutz der Rechte

dieses Betro?enen erlassenen wasserpolizeilichen Auftrag nach § 138 Abs 1 lit a WRG 1959 ab. Die rechtliche

Betro?enheit des von einem wasserpolizeilichen Auftrag Begünstigten in einem Verfahren nach § 72 WRG 1959 zeigt

sich beispielsweise schon daran, dass der zur Duldung zu Verp;ichtende in der Lage ist, alles geltend zu machen, was

gegen diesen Titel spricht, so etwa auch, dass der Begünstigte gar nicht Betro?ener ist.In einem Verfahren nach

Paragraph 72, WRG 1959 kommt der Antragstellerin eines wasserpolizeilichen Auftrags nach Paragraph 138, Absatz

eins, Litera a, WRG 1959 kein eigenes Antragsrecht auf Einleitung eines solchen Verfahrens zu. Dieses steht im

Verfahren nach Paragraph 72, WRG 1959 nur dem aus dem wasserpolizeilichen Auftrag Verp;ichteten zu. Die

Antragstellerin des wasserpolizeilichen Auftrags hat jedoch in einem über Antrag des Verp;ichteten eingeleiteten

Verfahren nach Paragraph 72, WRG 1959 Parteistellung, damit sie eine abweisende erstbehördliche Entscheidung

bekämpfen kann. Diese Parteistellung leitet sich aus der Eigenschaft als Betro?ener nach Paragraph 138, Absatz 6,

WRG 1959 im zum Schutz der Rechte dieses Betro?enen erlassenen wasserpolizeilichen Auftrag nach Paragraph 138,

Absatz eins, Litera a, WRG 1959 ab. Die rechtliche Betro?enheit des von einem wasserpolizeilichen Auftrag

Begünstigten in einem Verfahren nach Paragraph 72, WRG 1959 zeigt sich beispielsweise schon daran, dass der zur

Duldung zu Verp;ichtende in der Lage ist, alles geltend zu machen, was gegen diesen Titel spricht, so etwa auch, dass

der Begünstigte gar nicht Betroffener ist.
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